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HANS JOCHEN ALBERDING 

Staatliches Entwicklungspotential 

Als „staatliches Entwicklungspotential" sollen hier die 
Planungen und Maßnahmen im staatlichen Bereich ver­
standen werden, mit denen die räumliche Entwicklung 
beeinflußt werden kann. Die Darstellung beschränkt sich 
auf den Bereich des Bundes und geht auf die entspre­
chenden Möglichkeiten der Länder (evtl. auch der Ge­
meinden) nur annäherungsweise ein. 

Kein spezifisches Entwicklungspotential 
im Bundesbereich? 

In Frankreich besteht ein von der Zentralinstanz mit­
getragenes Programm für die Entwicklung einiger weni­
ger „neuer Städte" im Staatsgebiet mit besonderem Er­
schließungseffekt. Die Aussage, daß es entsprechende 
entwicklungsspezifische Förderungsmöglichkeiten im Be­
reich des Bundes überhaupt nicht gäbe, ist in dieser 
Form jedoch nicht zulässig. In diesem Zusammenhang 
sind die Voraussetzungen für Entwicklungsmaßnahmen 
nach dem Städtebauförderungsgesetz interessant; hier 
heißt es wörtlich (§ 1 Abs. 3): ,,Entwicklungsmaßnah­
men sind Maßnahmen, durch die entsprechend den Zie­
len der Raumordnung und Landesplanung 1. neue Orte 
geschaffen oder 2. vorhandene Orte zu neuen Siedlungs­
einheiten entwickelt oder 3. vorhandene Orte um neue 
Ortsteile erweitert werden. Die Maßnahmen müssen die 
Strukturverbesserung in den Verdichtungsräumen, die 
Verdichtung von Wohn- und Arbeitsstätten im Zuge 
von Entwicklungsachsen oder den Ausbau von Entwick­
lungsschwerpunkten außerhalb der Verdichtungsräume, 
insbesondere in den hinter der allgemeinen Entwicklung 
zurückbleibenden Gebieten, zum Gegenstand haben." 
Die Festsetzung dieser Entwicklungsbereiche obliegt den 
Landesregierungen. Entsprechend den notwendigen städ­
tebaulichen Zielsetzungen des Städtebauförderungsgeset­
zes für Sanierungsfälle haben die Entwicklungsbereiche 
bislang nur einen relativ geringen Anteil am Ge­
samtvolumen dieser Förderung gehabt (vgl. C. 2.6.2 des 
ROB 1974; nach diesem Stand wurden 32 Entwicklungs­
maßnahm!!n und 448 Sanierungsmaßnahmen gefördert). 
Die jährlichen Ausgaben des Bundes nach dem Städte­
bauförderungsgesetz (1 /3 der Gesamtausgabe) bewegen 
sich zur Zeit zwischen 200 und 250 Mio. DM (ohne 
konjunkt~relle Sonderprogramme). Die für entwick­
lungspolitische Zwecke verfügbare finanzielle Manö­
vriermasse dieses Bereichs ist demnach sehr gering. Im 
planungstheoretischen Ansatz scheinen jedoch die Vor­
aussetzungen des Städtebauförderungsgesetzes für Ent­
wicklungsmaßnahmen weitgehend mit den raumord­
nungspolitischen Zielvorstellungen übereinzustimmen. 

Versuch einer groben Übersicht über die nicht 
spezifischen Einwirkungsmöglichkeiten des staatlichen 

Entwicklungspotentials 

Abgesehen von diesem spezifischen Maßnahmenansatz 
bestehen zahlreiche weniger determinierte Möglichkeiten 
staatlicher Stellen, auf die räumliche Entwicklung Ein­
fluß zu nehmen. Die folgende Darstellung will insoweit 
nur eine ganz grobe übersieht geben, wobei auch poten­
tielle, bislang noch nicht genutzte Faktoren mit erwähnt 
werden sollen (Check-Liste). Die Entwicklung zeigt, daß 
der Nutzung der Möglichkeiten im Einzelfall nachgegan­
gen werden muß, wozu jedoch im Rahmen dieser Dar­
stellung kein Raum ist. 

Staatliches Entwicklungspotential in diesem Sinne sind 
nicht nur finanziell-investive ( haushaltswirksame) 

Maßnahmen 

Als staatliches Entwicklungspotential werden im Re­
gelfall nur finanziell-investive Maßnahmen angespro­
chen. Damit wird die Betrachtung jedoch unzulässig ein­
geengt. Schon das ROG (§ 3 Abs. 1) hat im Jahre 1965 
die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen um­
fassend als solche beschrieben, die Grund und Boden in 
Anspruch nehmen oder die die räumliche Entwicklung 
eines Gebietes beeinflussen. lnvestive Maßnahmen bilden 
hieraus nur einen kleinen Ausschnitt. Im folgenden sol­
len die schlicht planenden (nicht finanzbewehrten) von 
den finanziell-investiven Maßnahmen abgegrenzt wer­
den. 

Schlicht planende (nicht finanzbewehrte) Maßnahmen zur 
Förderung der räumlichen Entwicklung 

Hierunter würden z. B. Zuzugsregelungen zu Lasten 
oder zugunsten bestimmter Teilräume im Sinne der Aus­
länderpolitik fallen. Einern solchen Instrument sind im 
sozialen Rechtsstaat Grenzen gesetzt. Andererseits kann 
es aber auch ein soziales Gebot notwendig machen, 
solche Vorkehrungen zu treffen, evl. dann, wenn solche 
Regelungen nicht nur negativ, sondern positiv zugun­
sten bestimmter Teilräume getroffen werden, in denen 
möglicherweise bessere Ansiedlungsvoraussetzungen ge­
geben sind. 

Als weiteres Beispiel sei die Standortvorsorge für in­
dustrielle Großanlagen erwähnt. Raumordnung und 
Landesplanung bedienen sich zunehmend dieses Instru­
ments, um Standorte für Kraftwerke (z. T. auch schon 
für andere Flächen beanspruchende Großvorhaben im 
wirtschaftlichen Bereich) festzulegen. Die hiermit ange-
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sprochenen Vorhaben sind als wichtiges räumliches Ent­
wicklungspotential zu betrachten; von anderen Förde­
rungsgegenständen im wirtschaftlichen Bereich heben sie 
sich dadurch ab, daß bei ihnen vielfach ein ausgeprägter 
fachlicher Zwang zur Durchführung des Vorhabens und 
damit eine starke Chance nachhaltiger Realisierung des 
Projekts und auch des Verbleibs der Mantelbevölkerung 
am Ort gegeben ist, während gleichzeitig das unmittel­
bare finanzielle Engagement der Gebietskörperschaften 
gering bleibt. 

Schließlich sind die Ansätze für einen Einsatz der 
Bauleitplanung zur Steuerung großräumiger Entwicklun­
gen zu erwähnen. In mehreren Bundesländern bestehen 
bereits Verwaltungsanweisungen mit dem wesentlichen 
Inhalt, daß neue Wohngebiete nur noch in zentralen Or­
ten ausgewiesen werden dürfen. Auch eine direkte Be­
einflussung der Bauleitplanung wird ihre Grenzen haben. 
Jedoch erscheinen die entwicklungspolitischen Möglich­
keiten dieses Instruments noch nicht abschließend erör­
tert zu sein. 

Versuch einer groben Aufgliederung des 
finanziell-investiven staatlichen Entwicklungspotentials 

Geht man von der genannten weiten Definition des 
ROG für die raumbedeutsamen Planungen und Maßnah­
men aus, so ergibt sich ein sehr weites Feld von staatli­
chen Beeinflussungsmöglichkeiten der räumlichen Ent­
wicklung im finanziellen Sektor, etwa : 

- raumbedeutsame Haushaltsausgaben nichtinvestiver 
Art 

- Investitionen und Investitionshilfen 
- Steuervergünstigungen 
- Maßnahmen des Finanzausgleichs 
- Unternehmen mit Bundesbeteiligung 

Raumbedeutsame Haushaltsausgaben nichtinvestiver Art 

Bei Betrachtung der groben Sektoren der Ausgaben­
seite des Bundeshaushalts ergibt sich, daß fast alle Aus­
gaben dieser Sektoren an sich raumwirksam sind: z. B. 
die Ausgaben für soziale Sicherung, Verteidigung, For­
schung, für Personal ganz allgemein. Das Problem bei 
diesen wirkungsmäßig weit streuenden, nichtinvestiven 
Haushaltsausgaben besteht darin, diejenigen Bereiche 
herauszufinden, die z. Z. im Hinblick auf die Modalitä­
ten ihres räumlichen Abflusses für einen entwicklungs­
politischen Einsatz nicht gänzlich ausgeschlossen schei­
nen. Eine solche überschlägliche Überprüfung des nicht­
investiven Haushaltsteils könnte zu dem Ergebnis füh­
ren, daß zumindest folgende Haushaltsbereiche aus der 
Sicht der Entwicklungspolitik Aufmerksamkeit verdie­
nen: Offentliche Aufträge, Maßnahmen zur beruflichen 
Bildung, Forschungsausgaben und Wohnungsbauprämien. 

1 Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Ab­
geordneten Schröder, Dr. Warnke und anderer betr. t:Hfentliche 
Aufträge für strukturschwache Gebiete, Bundestagsdrucksache 
7/3847. 

„öffentliche Aufträge" z. Z. entwicklungspolitisch 
nutzbar? 

Bei einer parlamentarischen Anfrage im Jahre 19751 

wurden in einem ersten Überblick die von den Bundes­
ressorts und den Bundeseinrichtungen 1974 erteilten öf­
fentlichen Aufträge global zusammengestellt, wobei sich 
eine Summe von etwa 30 Mrd. DM ergibt. Diese öffent­
lichen Aufträge werden sich vielfach mit den damit im 
Zusammenhang stehenden Investitionen überschneiden . 
Sie sind im übrigen bei exakter Durchführung nur 
schwer zu regionalisieren, da Hinweise auf den Firmen­
sitz die Frage nach der räumlichen Wirkung· vielfach 
nicht beantworten. Hinzu kommt, daß eine Inanspruch­
nahme für entwicklungspolitische Ziele, soweit sie im 
Rahmen des wettbewerbsrechtlich Möglichen. liegt, nur 
durch überstarke Sachzwänge und ausgesprochene 
Schwerpunktbildung auf der Seite der Raumordnungs­
ziele gerechtfertigt werden könnte. Der allgemeine Vor­
behalt am Schluß dieser Darstellung gegenüber allen po­
tentiellen raumordnerischen lnstrumei1ten gilt hier in be­
sonderem Maße. Für das Zonenrandgebiet und für Berlin 
sind bereits gewisse Präferenzen bei der Vergabe von öf­
fentlichen Aufträgen eingeräumt. 

Personenbezogene Förderungsmaßnahmen 

Im Bereich der beruflichen Bildung einschließlich der 
Ausgaben im Rahmen der Arbeitsförderung sind u. a. 
die Ausgaben für Berufsausbildung (nach dem Sozialbe­
richt der Bundesregierung 1976, Bundestagsdrucksache 
7/4953, in 1975: 277,4 Mio. DM), die Aufwendungen für 
die Förderung der beruflichen Fortbildung und Umschu­
lung (hiervon in 1975 nach dem gleichen Bericht: 2 527 
Mio. DM) interessant. Bei dieser Betrachtung sind die 
konjunkturellen Sonderprogramme und die sehr be­
trächtlichen Ausgaben für die allgemeine Arbeitslosen­
hilfe (die in gedanklichem Zusammenhang mit den Maß­
nahmen zur „objektiven Arbeitsplatzförderung" in den 
strukturschwachen Gebieten gebracht werden könnten) 
außer acht gelassen. Die Fragen, inwieweit die bezeich­
neten Hilfen auch räumlich wirkungsvoll sind, etwa von 
möglichen Antragstellern in zurückgebliebenen Gebieten 
in Anspruch genommen werden, und in welchem Ver­
hältnis sie zu der objektiven Arbeitsplatzförderung im 
wirtschaftlichen Bereich stehen, sind interessant, können 
jedoch z. Z. noch nicht beantwortet werden. 

Ahnliches gilt für die Ausgaben nach dem Bundesaus­
bildungsförderungsgesetz, die sich auf den Schul- und 
Hochschulbereich erstrecken (Ausgaben 1977, 1978 und 
1979 nach dem Finanzplan des Bundes: 2, 1; 2,2 und 2,3 
Mrd. DM). 

Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz vom 7. Sept. 
1976 (BundesgesetzBI. I S. 2658), das insbesondere Defi­
zite bei dem Lehrstellenangebot beseitigen soll, ist eben­
falls in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Die hier­
nach einzusetzenden Mittel fließen zwar nicht aus dem 
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Bundeshaushalt, sondern aus Umverteilungen innerhalb 
der Wirtschaft. Bei einem regional gezielten Einsatz die­
ses Instruments zur Beseitigung örtlicher Defizite an 
Lehrstellen (§§ 5 ff. des Gesetzes) könnte es bei der Be­
seitigung räumlich-struktureller Disparitäten besonders 
wirksam sein. 

Bei einem rohen überblick der aus Haushaltssicht 
z. Z. übersehbaren Ausgaben zur „subjektiven" Bildungs­
förderung ergibt sich ein Gesamtbetrag von rd. 5 Mrd. 
DM im Jahre 1975. 

Auf das ebenfalls raumbedeutsame Instrument der 
Wohnungsbauprämie (Haushaltsansatz 1976 1,3 Mrd. 
DM) soll hier nur hingewiesen werden. 

Ferner ist auf die Bundesausgaben für Forschung au­
ßerhalb der Hochschulen hinzuweisen, die nach dem jet­
zigen Stand weitgehend regionalisierbar sein dürften. 
Nach dem Finanzplan des Bundes sind hierfür in den 
Jahren 1976 bis 1979 globale Ansätze von 4,2 Mrd. bis 
ansteigend 4,9 Mrd. DM jährlich vorgesehen. Die ge­
nannten Ausgaben sind zwar stark standortabhängig, in 

ihrer Arbeitsplatzwirksamkeit jedoch beträchtlich. 

Raumwirksame Investitionen 

Hierunter sollen Investitionen und Investitionshilfen 
des Bundes und seiner Einrichtungen verstanden werden. 
Die „raumwirksamen Investitionen" bilden den Bereich 

der raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, der 
bislang als „klassisch" angesehen wurde; der Begriff 
wird vom ROG (§ 4 Abs. 1) besonders hervorgehoben. 
Sie werden vielfach nach dem Grad ihrer Zuordnung 
zum Bund erfaßt, etwa Investitionsausgaben in Bundes­
eigenverwaltung, Bundesauftragsverwaltung, nach den 
Gemeinschaftsaufgaben-Gesetzen, nach den „Artikel­
! 04 a-Gesetzen". Im Anschluß an die Darstellung im 
Raumordnungsbericht 1974 (S. 116) soll hier von Ausgabe­
blöcken nach (übersichtlichen) raumwirksamen Fach­
maßnahmen ausgegangen werden. Es könnte eine Syste­
matisierung versucht werden, die Schwerpunktförde­
rungsbereiche des Bundes zusammenfaßt, die sich ihrer­
seits wieder aus überschaubaren Fachzweigen (weitge­
hend auf einer bestimmten fachgesetzlichen Grundlage) 
zusammensetzen. Diese Fachzweige können wieder auf 
relativ wenige Haushaltstitel zurückgeführt werden, so 
daß eine jährliche Übersicht mit arbeitsökonomisch ver­
tretbarem Aufwand möglich wird. Die Gliederung ent­
hält ferner Rohzahlen für die jeweiligen Volumina (ein­
geklammert). Diese Rohzahlen bedürfen noch weiterer 
Überprüfung. Abweichungen nach unten von anderen 
Angaben rühren daher, daß nicht sinnvoll regionalisier­
bare Teilmaßnahmen fortgelassen wurden. Für das Jahr 
1973 würde sich dann für die Schwerpunktbereiche der 
raumwirksamen Bundesinvestitionen (unter Fortlassung 
eines nicht regionalisierbaren Teiles) etwa folgende über­
sieht ergeben: 

Rohgliederung der raumwirksamen Investitionen des Bundes nach Schwerpunktbereichen 

Bezeichnung 
Ausgaben 

1973'' 

I. 
I.1 
I.2 
1.3 
I.4 
I.5 

II .. 
II.6 

II.7 

III. 
III.8 

Verkehr und Nachrichten 
Fernstraßenbauprogramm 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
Bundeswasserstraßen 
Investitionen der Deutschen Bundesbahn (außer beweglichen Anlagen) 
Investition'en der Bundespost (außer beweglichen Anlagen 

Erwerbsstruktur 
Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und angeschlossene Förderungsmaßnahmen 
(Investitionszulagengesetz, ERP-Regionalprogramm, ERP-Gemeindeprogramm) 
Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 

Bildung 
Gemeinschaftsaufgabe 
,,Ausbau und Neubau der Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken" 

IV. Gesundheit 
IV.9 

V. 
V.10 
V.11 

Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Städtebau und sozialer Wohnungsbau 
Städtebauförderungsgesetz 
Sozialer Wohnungsbau 

(in Mrd. DM) 

(5,5) 
1,96 

(0,5) 
(2,1) 
(7,0) 

(1,0) 

(1,1) 

1,42 

0,97 

0,17 
0,63 

(22,35) 

* Soweit geklammert: Rohzahlen, die noch weiterer Feinprüfung bedürfen; nicht regionalisierbare Teilmaßnahmen eliminiert. 
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In der Grobgliederung sind einige investive Aufgaben­
bereiche nicht erfaßt, z. B. der Wirtschaftsbereich außer­
halb des Förderungskomplexes nach der Gemeinschafts­
aufgabe, der Verteidigungsbereich und der Bediensteten­
wohnungsbau. Dies hängt wiederum mit einer arbeits­
ökonomischen Beschränkung der angegebenen Aufstellung 
zusammen. Bei einem ganz rohen überschlag der Inve­
stitionen und Investitionshilfen des Bundesbereichs ein­
schließlich Bahn und Post könnte - unter Hinzurech­
nung der nicht aufgegliederten Bereiche - ein Gesamt­
betrag für 1973 in Höhe von etwa 30 Mrd. DM ge­
schätzt werden. 

Wie haben sich die Schwerpunktbereiche der raumwirksa­
men Bundesinvestitionen seit 1973 entwickelt, und 

wie werden sie sich nach der Finanzplanung 
weiterentwickeln? 

Insgesamt ergibt ein überblick über die Investitionen 
und Investitionshilfen des Bundes (hier ohne Bundespost 
und Bundesbahn) nach den Finanzplanungen etwa fol­
gendes Bild: 

Von 1973 bis 1975 war ein deutlicher Anstieg zu ver­
zeichnen (21,6 Mrd. auf 26,1 Mrd.). Unter der Berück­
sichtigung der konjunkturellen Sonderprogramme bis 
1975 wird für 1976 und 1977( 22,5; 22,2 Mrd.) eine Sta­
gnation angenommen werden müssen. Für 1978 und 
1979 ergibt sich nach den Anhaltspunkten der Finanz­
planung wieder ein leichter Anstieg (22,6; 23,0 Mrd.). 

In den einzelnen Schwerpunktbereichen werden je­
doch nach den Anhaltspunkten der Finanzplanung ge­
wisse Verschiebungen stattfinden. So sind die Ausgaben 
für Hochschulen und Krankenhäuser stagnierend bis 
leicht fallend (gleichzeitig ist jedoch im Forschungsbe­
reich, wie schon angegeben, eine deutliche Zunahme der 
Ausgaben zu verzeichnen). Die Ausgaben im Verkehrs­
bereich nehmen jedoch beständig zu. Soweit Schwan­
kungen bei den Förderungsbereichen nach unten stattge­
funden haben, sind „fachimmanente Gründe" für eine 
Dämpfung der Ausgaben in diesen Bereichen zu erken­
nen, während eine absolute Verknappung der Haushalts­
mittel nur mittelbar eine Rolle gespielt haben mag. Bei 
dieser Betrachtung müssen wiederum die korrespondie­
renden subjektiven (,,konsumtiven") Ausgaben (z. B. 
für berufliche Bildung unter Einschluß der Arbeitsförde­
rungsmaßnahmen, wie oben angegeben) berücksichtigt 
werden. In diesen Sektoren sind deutliche Anstiege zu 
verzeichnen. 

Aus alledem ergibt sich bei überschläglicher Betrach­
tung, daß das staatliche Entwicklungspotential seit 1973 
und auch für den Zeitraum der mehrjährigen Finanzpla­
nung nach wie vor „stattlich" ist; unter Einbeziehung 
korrespondierender Subjekt-Förderungen wird sogar 
eine deutliche Zunahme des Potentials erkennbar. 

Unter Zuhilfenahme der Gliederung nach investiven 
Schwerpunktbereichen des Bundes läßt sich zu der Ent­
wicklung bis 1979 etwa folgendes sagen: 

- Block I (Verkehr und Nachrichten): 
Insgesamt ansteigende Tendenz, deutlich ansteigend 
die Zuschüsse zu dem Ausbauinvestitionsprogramm 
der Deutschen Bundesbahn. 

- Block II (Erwerbsstruktur): 
Gleichbleibend (unter Eliminierung der Ausgaben 
nach den vergangenen Konjunkturprogrammen). 

- Block III (Bildung): 
Beim Hochschulbau leicht abfallend, jedoch.,im Hin­
blick auf die überbetrieblichen Ausbildungsstätten an­
steigend; konsumtive Ausgaben deutlich ansteigend. 

- Block IV (Gesundheit): 
Bei der Krankenhausfinanzierung ab 1977 leicht abfal­
lend. 

- Block V (Städtebau und sozialer Wohnungsbau): 
Unter Eliminierung der Ausgaben nach den vergange­
nen konjunkturellen Sonderprogrammen relativ 
gleichbleibend. 

Einflußmöglichkeiten der Raumordnung 

Bei den Schwerpunktbereichen bestehen unterschiedli­
che Kompetenzen des Bundes, so 

- bei Bundesverwaltung und Bundesauftragsverwaltung 
(insbesondere bei Verkehr und Nachrichten) 

- bei Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern 
(Hochschulen und Erwerbsstruktur) 

- bei „Art.-104a-Gesetzen" (Gemeindeverkehrsfinanzie­
rungsgesetz, lnvestitionszulagengesetz, Krankenhausfi­
nanzierungsgesetz, Städ teba uförderungsgesetz, W oh­
nungsbaugesetz - Investitionshilfen!) -

mit in dieser Reihenfolge abfallenden Einflußmöglichkei­
ten des Bundes. 

Es bestehen ferner unterschiedliche Planungsverfahren 
(so z.B. die Verfahren in den Planungsausschüssen nach 
den Gemeinschaftsaufgaben einerseits und für die Bun­
desprogramme im Bereich der „Art.-104a-Gesetze" an­
dererseits. Auf die hieraus folgenden Schwierigkeiten 
der Einflußnahme ist bereits im Raumordnungsbericht 
1974 und in zahlreichen anderen Darstellungen hinge­
wiesen worden. 

Demgegenüber darf jedoch nicht verkannt werden, 
daß die Raumordnung besondere Darlegungs- und 
Nachweispflichten hat, wenn sie sich erfolgreich gegen­
über den Fachgesetzen durchsetzen will. Im Hinblick 
auf den sehr hohen Abstraktionsgrad der Raumord­
nungsgrundsätze ist es notwendig, deren Anliegen so 
auszuformulieren, daß sie mit den konkretisierten Fach­
planungszielen in Wettbewerb treten können. Nach ei­
ner sehr treffenden Formulierung hängt die Durchset­
zung der allgemeinen Raumordnungsgrundsätze gegen­
über Haushaltsansätzen, die auf materiellen Fachgesetzen 
beruhen, davon ab, inwieweit das Raumordnungsgesetz 
die Fachgesetze „überhöht". Es besteht gar kein Zweifel, 
daß die in den Ressortgesetzen verankerten Gesetzesauf-
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träge fachlicher Art ausgeführt werden müssen. Der je­
weilige „überhöhungsanteil" der Raumordnung ist nur 
in einem mühsamen Abwägungsprozeß herauszufinden, 
der voraussetzt 

- die Erkenntnis und die Würdigung des auf die ge­
setzlich festgelegten Fachaufgaben entfallenden Fi­
nanzanteils des Fachträgers, der für die Raumordnung 
im gewissen Umfang unzugänglich bleibt; 
die Formulierung eines möglichen Raumordnungsan­
teiles aufgrund von nachhaltigen Sachzwängen und in 
einer Formulierungsschärfe, die dem Konkretisierungs­
grad des Fachplanungsanliegens entspricht. 

Aus dieser Sicht bleibt für die Raumordnung noch 
viel zu tun. Die Fortschritte z.B. im Verhältnis von 
Raumordnung und Fernstraßenbau zeigen jedoch, daß 
ein solcher, zugegeben mühsamer Annäherungsprozeß 
Früchte trägt. 

Insgesamt gesehen scheinen die Raumordnungsziele 
z. Z. noch zu wenig bestimmt, als daß demgegenüber 
von einer Unzugänglichkeit der Ressortplanungen ge­
sprochen werden könnte. Die Instrumentierbarkeit des 
Entwicklungspotentials wird weitgehend davon abhän­
gen, inwieweit die entwicklungspolitischen Vorstellun­
gen - unter weiterer Schwerpunktbildung - von Bund 
und Ländern übereinstimmend ausformuliert werden 
können. 

Steuervergünstigungen 

Im Schrifttum sind bereits die Fragen einer Regionali­
sierung der Sonderabschreibungen auf Wohngebäude 
nach § 7 b des Einkommenssteuergesetzes, der sogenann­
ten Kilometerpauschale nach dem Einkommenssteuerge­
setz und der Mineralölsteuer erörtert worden. In diesem 
Zusammenhang werden Überlegungen des Verwaltungs­
verfahrens, der Steuergerechtigkeit und der Aufkom­
mensneutralität eine h e m m e n d e Rolle spielen und 
andererseits der noch fehlende Konkretisierungsgrad der 
R:1-umordnungsziele beachtet werden müssen, Zumindest 
bei Bündelung solcher Vergünstigungen (Berlinförde­
rungsgesetz) sind entwicklungspolitische Wirkungen 
möglich. 

Aµfteilung der Steuern und Maßnahmen des 
Finanzausgleichs 

Dieser„ Bereich verdient besondere Aufmerksamkeit, 
weil (rein technisch gesehen) auf der Verwendungsseite 
des Haushalts Finanzmittel im Verhältnis der Gebiets­
körperschaften untereinander relativ leicht gelenkt wer­
den köm~en. U . a. bestehen zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden, zwischen den Ländern untereinander und 
zwischen den Gemeinden untereinander bestimmte Ver­
teilungslinien, von denen z. B. die Regelungen zugunsten 

zentraler Orte im kommunalen Finanzausgleich beson­
ders wichtig erscheinen ( eine genauere Betrachtung der 
finanziellen Ausgleichssysteme würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen). Im übrigen bestehen zahlreiche Ver­
bindungen zwischen dem Abfluß der Finanzmittel in 
den Kanälen des Finanzausgleichs und den Direktausga­
ben des Bundes für Investitionen und Investitionshilfen; 
all diese Ströme bestimmen im Zusammenfluß die Fi­
nanzkraft eines Landes oder einer Gemeinde wesentlich 
mit. 

Unternehmen mit Bundesbeteiligung 

Die Bundesrepublik Deutschland war Ende 197 4 an 88 
Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts mit 
einem Nennkapital von 7,3 Mrd. DM unmittelbar be­
teiligt. Die Zahl der mittelbaren Beteiligungen liegt um 
ein Vielfaches höher (1974: 747). Die hierunter fallenden 
Unternehmen - (z.B. die VEBA AG, die Gelsenberg 
AG, die Salzgitter AG, die Vereinigte Industrie-Unter­
nehmungen AG (VIAG), die Saarbergwerke AG, die 
Volkwagenwerk AG, die Industrieverwaltungsgesell­
schaft mbH (IVG) - sind ihrer Natur nach stark stand­
ortgebunden. Standortbewegungen sind dennoch mög­
lich; das Entwicklungspotential dieser Unternehmen 
wird dabei als sehr bedeutend angesehen werden müs­
sen. 

Behördenstandorte 

Insoweit wird nur ein Hinweis aufgenommen. 
Abschließend soll versucht werden, die Bestandteile 

und Möglichkeiten des staatlichen Entwicklungspoten­
tials in einem Gesamtbild darzustellen. 

Staatliches Entwicklungspotential 
( unter Einschluß möglicher Faktoren) 

I. Spezifisches Entwicklungs- Entwicklungsvorhaben nach 
potential dem Städtebauförderungs­

gesetz 

II. Generelles Entwicklungs­
potential 

1. Schlicht planende 
Maßnahmen 

2. Finanziell-investive 
Maßnahmen 

1. nichtinvestive 
H aushaltsausgaben 

Beispiele 

(Entwicklungspolitischer Ein­
satz der Bauleitplanung, 
Standortvorsorge, Zuzugs­
regelungen) 

(Offentliche Aufträge, For­
schungsausgaben, Ausgaben 
für berufliche Bildung, Woh­
nungsbauprämien) 



256 Raumforschung und Raumordnung 34. Jahrg. 

2. Investitionen und 
Investitionshilfen 

3. Steuervergünsti­
gungen 

4. Finanzausgleich 
und Aufteilung von 
Steuern 

5. Unternehmen mit 
Bundesbeteiligung 

6. Behördenstandorte 

(I. Fernstraßenbauprogramm, 
Gemeindeverkehrsfinanzie­
rungsgesetz, Bundeswasser­
straßen, Investitionen von 
Bahn und Post; 

II. GA „Wirtschaftsstruktur" 
und angeschlossene Maßnah­
men, GA „Agrarstruktur und 
Küstenschutz"; 

III. GA „Hochschulen"; 

IV. Krankenhausfinanzie­
rungsgesetz; 

V. Städtebauförderungsgesetz 
und sozialer Wohnungsbau) 

(§ 7 b Einkommensteuer­
gesetz, Kilometerpauschale; 
Bündelung steuerl. Maßnah­
men im Berlin-Förderungs­
gesetz) 

(Bund-Länder-Gemeinden; 
Länder-Länder; Gemein­
den-Gemeinden; ,,Strom­
führung" mit oben 2.) 

(Konzerne z. B. VEBA, Gel­
senberg, Salzgitter u. a.) 

Zusammenfassung 

1. Das staatliche Entwicklungspotential im investiven Be­
reich bleibt nach wie vor „stattlich". Es hat 197 4/ 
1975, gestützt durch die Konjunkturprogramme, ei­
nen Gipfel erreicht. Demgegenüber wird es 1976/ 
1977 etwas abfallen. 1978 und 1979 ist wiederum ein 
leichtes Ansteigen erkennbar. 
raumbedeutsame konsumtive 
zu. 

Korrespondierende 
Ausgaben „nehmen 

2. Für das übrige Entwicklungspotential - in Gestalt 
von schlichtplanenden Maßnahmen, konsumtiven 
Ausgaben, Maßnahmen des Finanzausgleichs · und der 
Steuerverteilung sowie im Bereich der Unternehmen 
mit Beteiligung von Gebietskörperschaften - beste­
hen noch Erkenntnisdefizite. Dieses Potential er­
scheint jedoch beträchtlich. 

3. Im Verhältnis zu den gesetzlich abgesicherten Anlie­
gen der Fachplanungen sind die raumordnungspoliti­
schen Zielvorstellungen von Bund und Ländern viel­
fach noch nicht so ausformuliert und harmonisiert, 
daß die für die Begründung und Durchsetzung von 
,,überhöhungsanteilen" der Raumordnung erforder­
lichen Ausgangspositionen bestünden. 

MARIELUISE TEN BRINK / HANS PETER GATZWEILER 

Erfolgskontrolle raumwirksamer Mittel als Voraussetzung 
für eine integrierte Raumentwicklungsplanung 

Vorbemerkungen 

Durch Beschluß des Deutschen Bundestages vom 3. 7. 
1969 wurde die Bundesregierung aufgefordert, ,, auf der 
Grundlage einer konkreten räumlichen Zielvorstellung 
für die Entwicklung des Bundesgebietes die regionale 
Verteilung der raumwirksamen Bundesmittel in einem 
Bundesraumordnu!1ßsprogramm festzulegen". Auf die­
sem Hintergrund sollen die Ergebnisse der Regionalisie­
rung den Vollzug des Bundesraumordnungsprogrammes 
(BROP) leisten, indem sie wesentliche Argumentations­
hilfen für die beabsichtigte und zum Vollzug des BROP 
notwendige stärkere Ausrichtung der Fachplanungen auf 
das räumliche Zielsystem bereitstellen. 

Der vorliegende Aufsatz befaßt sich primär mit Ana­
lyseverfahren zur Vollzugskontrolle und Wirkungskon­
trolle raumwirksamer Mittel. Im Vordergrund des Inter­
esses stehen insbesondere methodische Probleme und Fra­
gen der Vollzugs- und Wirkungskontrolle. Soweit im 
empirischen Teil des Aufsatzes einige Verfahren am Bei­
spiel der für die Jahre 1969/70 regionalisierten Mittel 
getestet werden, sind die gewonnenen Ergebnisse nur be­
dingt zu verwenden und zu interpretieren, da über die 
praktische Relevanz der getesteten Methoden noch kein 

abschließendes Urteil gefällt werden kann. So betrachtet, 
können die für die Jahre 1969/70 regionalisierten Mittel 
nur als realitätsnahes „Spielmaterial" zum Testen von 
Analyseverfahren verstanden werden. 

1. Aufgabenstellung der Erfolgskontrolle in der Entwick­
lungsplanung 

Seit einigen Jahren wird sowohl in der Forschung als 
auch in der Praxis intensiv an Konzepten für eine um­
fassende Stadtentwicklungsplanung und Raumentwick. 
lungsplanung gearbeitet. Was den Bereich der Raument­
wicklung betrifft, so ist das seit 2 Jahren vorliegende 
Bundesraumordnungsprogramm dafür beredter Aus­
druck. Gemäß dem Auftrag des Deutschen Bundestages 
vom 3. Juli 1969 formuliert das BROP eine integrierte 
Strategie für die Entwicklung des gesamten Bundesgebie­
tes, indem es Aussagen zu der angestrebten Ordnung des 
Gesamtraumes macht, damit die raumwirksamen Aktivi­
täten des Staates gezielt eingesetzt und aufeinander abge­
stimmt werden können. So gesehen kann das BROP als 
ein erster Ansatz für eine umfassende kontinuierliche 
Steuerung aller Maßnahmen der Fachplanungen des Bun-


